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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Überwachung einer Auslöseeinrichtung (AE) einer
Feuerlöschanlage, wobei die Auslöseeinrichtung über eine
Zuleitung an einer Löschsteuerzentrale (EST) angeschlos-
sen ist. Die Auslöseeinrichtung wird bei einem empfangenen
Feueralarm (AL) durch die Löschsteuerzentrale mittels eines
elektromechanischen Relais (R) ausgelöst. Es ist in Reihe
zum Relais ein Halbleiterschaltelement (FET) geschaltet, um
eine Fehlauslösung der Auslöseeinrichtung aufgrund einer
mechanischen Einwirkung auf das elektromechanische Re-
lais zu vermeiden. Es erfolgt die Auslösung erst dann, wenn
beide Schaltelemente (R, FET) zum Schließen angesteuert
werden. Erfindungsgemäß wird das Halbleiterschaltelement
für den Fall, dass kein Feueralarm empfangen wird, wieder-
holt, insbesondere zyklisch, durch die Löschsteuerzentrale
angesteuert, um einen Prüfstrom (iP) zur Überwachung der
angeschlossenen Auslöseeinrichtung über die Zuleitung ein-
zuprägen.



DE 10 2016 217 909 B3    2018.03.01

2/10

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Über-
wachen einer Auslöseeinrichtung einer Feuerlösch-
anlage. Die Auslöseeinrichtung, wie z. B. ein Ma-
gnetventil oder pyrotechnischer Auslöser, ist über
eine Zuleitung an einer Löschsteuerzentrale ange-
schlossen. Es können auch mehrere solcher Auslö-
seeinrichtungen in Reihe geschaltet sein. Im Falle ei-
nes empfangenen Feueralarms wird mittels der Aus-
löseeinrichtung ein unter Druck stehendes Lösch-
mittel, wie z. B. Stickstoff, aus einem Löschmittel-
behälter zur Feuerlöschung freigegeben. Eine der-
artige Löschsteuerzentrale wird auch als automati-
sche Steuer- und Verzögerungseinrichtung bezeich-
net. Sie empfängt dabei den Feueralarm von einer
Brandmeldezentrale oder von einem manuell betä-
tigbaren Brandmelder und löst die Auslöseeinrich-
tung nach Ablauf einer Vorwarnzeit, wie z. B. von
10 bis 30 Sekunden, zum Verlassen des zu fluten-
den Bereichs aus. Das baldige Fluten wird optisch
und/oder akustisch angezeigt. Die Auslöseeinrich-
tung wird durch die Löschsteuerzentrale mittels ei-
nes Relais ausgelöst, wobei in Reihe zum Relais
ein Halbleiterschaltelement geschaltet ist, um eine
Fehlauslösung der Auslöseeinrichtung aufgrund ei-
ner mechanischen Einwirkung auf das elektromecha-
nische Relais zu vermeiden.

[0002] Die Schaltkontakte eines Relais werden typi-
scherweise als Schließer betrieben. Relais sind elek-
tromechanische Bauelemente, deren Schaltkontak-
te jedoch nicht nur aufgrund einer elektrischen Steu-
erspannung, sondern auch aufgrund mechanischer
Einwirkungen schließen können. So können mecha-
nische Einwirkungen auf die Relais wie z. B. Schlag,
Stoß oder Bauarbeiten mit Bohr-/Hammerwerkzeu-
gen in ihrer Nähe die Relaiskontakte zum Schlie-
ßen bringen. Dadurch wird die Auslöseeinrichtung
bestromt, und es wird ein ungewollter Löschvorgang
mit Freisetzung von Löschmittel ausgelöst.

[0003] Diese Art von Fehlauslösung ist unbedingt
zu vermeiden, da das Löschmittel ohne Vorwar-
nung freigesetzt wird, was zu einer erheblichen Ge-
fährdung von Leib und Leben der Personen führt,
die sich in den Räumen aufhalten. Die Folgen ei-
nes unerwünschten Löschvorgangs mit Austritt von
Löschmittel sind, neben dem Imageschaden für den
Löschanlagenhersteller, drohende Umweltschäden,
Sachschäden, Betriebsunterbrechung und Kosten
zur Wiederbeschaffung des Löschmittels.

[0004] Dadurch erfolgt die Auslösung erst dann,
wenn beide Schaltelemente, d. h. sowohl das Relais
als auch das Halbleiterschaltelement, zum Schließen
angesteuert werden.

[0005] Die Auslöseeinrichtung ist auf ihre Funktions-
fähigkeit hin zu überwachen. So ist in der Norm EN

12094-1, Kap. 4.13.1 b) festgelegt, dass die Leitungs-
wege zu der Auslöseeinrichtung auf Kurzschluss so-
wie auf Unterbrechung zu überwachen sind.

[0006] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 39 41 109 A1 ist ein Steuerungssystem für Brand-
meldeanlagen mit peripheren Brandschutzeinrichtun-
gen und einer Brandmeldezentrale bekannt. Das
Steuerungssystem ist dadurch gekennzeichnet, dass
es zwischen die Brandmeldezentrale und die peri-
pheren Brandschutzeinrichtungen geschaltet ist und
einen Baugruppenträger mit einzelnen, bei Brand-
alarm zum Ansteuern der Brandschutzeinrichtungen
vorgesehenen Baugruppen aufweist, die je eine ge-
druckte Schaltung enthalten. Es ist jeder Brand-
schutzeinrichtung je eine Baugruppe zugeordnet. Es
weisen alle gedruckten Schaltungen der die Ansteue-
rung der peripheren Brandschutzeinrichtungen auf
Kurzschluss und/oder Drahtbruch überwachenden
Baugruppen einerseits und alle gedruckten Schal-
tungen der die Ansteuerung der peripheren Brand-
schutzeinrichtungen auf Kurzschluss und/oder Draht-
bruch nicht überwachenden Baugruppen anderer-
seits jeweils das gleiche Layout, aber je nach Funkti-
on der einzelnen Baugruppe unterschiedliche Bestü-
ckungen auf.

[0007] Aus der Veröffentlichung der US-Patentan-
meldung US 2013/0 341 053 A1 ist ein Feuerlösch-
system bekannt, welches einen Brand oberhalb ei-
ner Heizeinrichtung, wie z. B. eines Kochherds, ver-
hindert. Das System verwendet Sensoren, um den
Notfall zu erkennen und einen Bediener zu benach-
richtigen. Das System entleert feuerunterdrückendes
Material auf die Heizeinrichtung. Das System kann
auch die Stromversorgung des Heizgerätes abschal-
ten. Ein Alarm-Schaltkreis und eine zugehörige Funk-
tionalität stellen sicher, dass das System mit Hilfe von
Diagnosetests und anderen Prüfungen in Ordnung
ist.

[0008] Aus dem US-Patent US 5 207 276 A ist eine
oberhalb eines Kochbereichs liegende Abdeckhaube
bekannt, die ein kontinuierlich arbeitendes Wärme-
sensorsystem verwendet. Das System umfasst ver-
drillte Drähte, die durch einen Isolator voneinander
getrennt sind, der aus einem Material besteht, das bei
einer vorbestimmten Temperatur schmilzt. Die Dräh-
te führen einen Überwachungsstrom, der kontinuier-
lich überwacht wird. Wenn die Stromstärke nun er-
höht ist, wie z. B. bei einem Kurzschluss infolge ei-
nes Brandes, wird ein Betätigungssignal an eine py-
rotechnische Auslöseeinrichtung mit einer Zündpille
ausgegeben. Die Zündpille durchtrennt einen Zug-
draht, der ein Auslassventil in einer geschlossenen
Position hält, so dass ein feuerunterdrückendes Fluid
aus einem Vorratsbehälter abgegeben werden kann.
Ein Überwachungsschaltkreis sorgt dafür, dass ein
Leerlauf oder Kurzschluss die Funktion der Auslöse-
vorrichtung nicht beeinträchtigt.
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[0009] Aus dem US-Patent US 4 101 887 A ist
ein elektrisches Brandschutzsystem mit einer Viel-
zahl von mit Löschmittel gefüllten Löscheinheiten
bekannt, die durch explosive, in Reihe geschalte-
te Zündpillen aktiviert werden können. Auf die Er-
kennung eines Brandes hin gibt eine Steuerschal-
tung einen Aktivierungsstrom aus, der die explosiven
Zündpillen detonieren lässt, wobei dann das Lösch-
mittel aus den Löscheinheiten freigegeben wird. Ei-
ne Überwachungsstromversorgung prägt einen kon-
stanten Überwachungsstrom in die in Reihe geschal-
teten Zündpillen ein, wobei der Überwachungsstrom
einen Stromwert aufweist, der nicht ausreicht, um die
Zündpillen auszulösen, jedoch einen detektierbaren
Spannungsabfall ermöglicht. Als Reaktion auf die Er-
kennung eines ungewöhnlich hohen Spannungspe-
gels werden mittels eines Schaltkreises die in Reihe
geschalteten Zündpillen nun parallel zueinander ge-
schaltet.

[0010] Davon ausgehend ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, ein besonders einfaches
Verfahren zur Überwachung einer Auslöseeinrich-
tung einer Feuerlöschanlage anzugeben.

[0011] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ei-
ne zum Verfahren korrespondierende Löschsteuer-
zentrale anzugeben.

[0012] Die Aufgabe der Erfindung wird mit den Merk-
malen der beiden Hauptansprüche gelöst. Vorteilhaf-
te Verfahrensvarianten und Ausführungsformen sind
in den abhängigen Ansprüchen genannt.

[0013] Erfindungsgemäß wird das Halbleiterschalt-
element für den Fall, dass kein Feueralarm emp-
fangen wird, wiederholt durch die Löschsteuerzen-
trale angesteuert, um einen (konstanten) Prüfstrom
zur Überwachung der angeschlossenen Auslöseein-
richtung über die Zuleitung einzuprägen. Dieser Fall,
dass kein Feueralarm empfangen wird, entspricht
dem Nicht-Ausgelöst-Zustand, d. h. dem Ruhezu-
stand, der Löschsteuerzentrale.

[0014] Das Halbleiterschaltelement wird insbeson-
dere zyklisch angesteuert, wie z. B. alle 250 ms. Die
Pulsdauer des eingeprägten Stroms liegt insbeson-
dere im Bereich von 5 bis 100 ms, typischerweise
in einem Bereich von 10 bis 30 ms. Ein bevorzugter
Wert liegt bei 20 ms. Das Halbleiterschaltelement ist
typischerweise ein Schalttransistor. Es ist vorzugs-
weise ein FET (für Feld-Effekt-Transistor).

[0015] Der Kern der Erfindung liegt in der Verwen-
dung eines bereits zur Auslösung der Auslöseeinrich-
tung vorhandenen, verschleißfreien Schaltmittels zur
Überwachung der selbigen.

[0016] Dadurch lässt sich die Auslöseeinrichtung auf
besonders einfache Weise und zudem zuverlässiger
überwachen.

[0017] Zur Durchführung des Verfahrens dient vor-
zugsweise eine prozessorgestützte Steuereinheit,
wie z. B. ein Mikrocontroller oder ein Mikrocompu-
ter. Die das erfindungsgemäße Verfahren repräsen-
tierenden Programmschritte in Form eines Compu-
terprogramms können dann durch die Steuereinheit
als Anwendung geladen und ausgeführt werden oder
ein solches Computerprogramm ist bereits dort nicht-
flüchtig zur Ausführung gespeichert. Alternativ kann
auch ein FPGA (für Field Programmable Gate Array)
als Steuereinheit eingesetzt werden.

[0018] Nach einer Verfahrensvariante werden die
Schaltkontakte des Relais durch die Löschsteuerzen-
trale auf ein Schließen hin überwacht. Es wird eine
erste Fehlermeldung ausgegeben, wenn ein Schlie-
ßen der Schaltkontakte des Relais gemeldet wird, ob-
wohl das Relais durch die Löschsteuerzentrale nicht
angesteuert wird. Dies ist der typische Fall, wenn sich
die Schaltkontakte des Relais aufgrund einer mecha-
nischen Einwirkung schließen. Die erste Fehlermel-
dung kann optisch und/oder akustisch an der Lösch-
steuerzentrale angezeigt werden. Sie kann alterna-
tiv oder zusätzlich über einen angeschlossenen Bus
ausgegeben werden, wie z. B. an eine Leitstelle.

[0019] Nach einer bevorzugten Verfahrensvarian-
te werden die Schaltkontakte des Relais durch die
Löschsteuerzentrale auf ein Schließen hin über-
wacht. Es wird eine mögliche Ansteuerung des Halb-
leiterschaltelements zum Schließen des Halbleiter-
schaltelements unterbunden, wenn ein Schließen der
Schaltkontakte des Relais gemeldet wird, obwohl das
Relais durch die Löschsteuerzentrale nicht angesteu-
ert wird. Durch diese Verriegelung wird die Wahr-
scheinlichkeit einer fehlerhaften Auslösung der Aus-
löseeinrichtung vorteilhaft weiter verringert.

[0020] Einer weiteren Verfahrensvariante zufolge
wird eine zweite Fehlermeldung ausgegeben, wenn
eine über der Zuleitung mit der Auslöseeinrichtung
abfallende Überwachungsspannung in unzulässiger
Weise von einem vorgegebenen Vergleichswert ab-
weicht. Die zweite Fehlermeldung kann optisch und/
oder akustisch an der Löschsteuerzentrale angezeigt
werden. Sie kann alternativ oder zusätzlich über ei-
nen angeschlossenen Bus ausgegeben werden, wie
z. B. an eine Leitstelle. Eine unzulässige Abweichung
ist ein Indiz darauf, dass ein Kurzschluss oder eine
Unterbrechung der Zuleitung vorliegt. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die unzulässige Abwei-
chung signifikant ist und plötzlich erfolgt. Dagegen
ist eine geringfügige Abweichung ein Indiz auf einen
schleichenden Kurzschluss oder auf eine schleichen-
de Unterbrechung hin.
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[0021] Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin mit
einer Löschsteuerzentrale gelöst, die zum Auslösen
einer Feuerlöschanlage mittels einer an der Lösch-
steuerzentrale über eine Zuleitung angeschlossenen
Auslöseeinrichtung zum Auslösen der Feuerlöschan-
lage eingerichtet ist.

[0022] Eine derartige Löschsteuerzentrale weist ei-
ne elektronische Steuereinheit, einen Eingang zum
Empfang eines Feueralarms, eine erste und zweite
Versorgungsspannungsebene, ein Relais, ein Halb-
leiterschaltelement, einen elektrischen Anschluss
zum Anschließen der Zuleitung mit der Auslöseein-
richtung, eine Stromquelle zum Einprägen eines
(konstanten) Prüfstroms in die angeschlossene Zu-
leitung mit der Auslöseeinrichtung über den elektri-
schen Anschluss sowie eine Spannungsmesseinrich-
tung zum Erfassen einer am elektrischen Anschluss
anliegenden Überwachungsspannung auf. Die Steu-
ereinheit ist vorzugsweise ein Mikrocontroller oder ei-
ne FPGA. Die erste Versorgungsspannungsebene ist
vorzugsweise positiv gegenüber der zweiten Versor-
gungsspannungsebene. Letztere kann auch als Be-
zugspotenzial oder als Masse bezeichnet werden. An
der ersten Versorgungsspannungsebene liegt typi-
scherweise eine Gleichspannung im Bereich von 12
bis 36 Volt an. Die Spannungsmesseinrichtung kann
z. B. ein Differenzverstärker sein, dessen Ausgang
mit einem Analog-/Digital-Umsetzer verbunden ist.

[0023] Es ist zwischen der ersten und zweiten
Versorgungsspannungsebene eine Reihenschaltung
aus dem Relais, dem Halbleiterschaltelement und
aus dem elektrischen Anschluss geschaltet.

[0024] Es wird angemerkt, dass es für die vorliegen-
de Erfindung unerheblich ist, in welcher Reihenfol-
ge das Relais, das Halbleiterschaltelement und der
elektrische Anschluss zum Anschließen der Zulei-
tung mit der Auslöseeinrichtung in Reihe geschal-
tet sind. So kann der elektrische Anschluss schal-
tungstechnisch in der Mitte der Reihenschaltung an-
geordnet sein, während zur ersten Versorgungsspan-
nungsebene hin entweder das Relais oder das Halb-
leiterschaltelement geschaltet ist und während zur
zweiten Versorgungsspannungsebene hin entweder
das Halbleiterschaltelement oder das Relais geschal-
tet ist. Selbstverständlich kann der elektrische An-
schluss auch direkt mit der ersten oder zweiten Ver-
sorgungsspannungsebene schaltungstechnisch ver-
bunden sein. Auch spielt das Vorzeichen der Span-
nung zwischen der ersten und zweiten Versorgungs-
spannungsebene keine Rolle. Gegebenenfalls ist der
Ladungsträgertyp im Falle eines FET als Halbleiter-
schaltelement von einem n-Kanal-Typ auf einen p-
Kanal-Typ zu ändern oder umgekehrt.

[0025] Die Steuereinheit ist dazu eingerichtet bzw.
dazu programmiert, das Relais und das Halbleiter-
schaltelement zum Schließen elektrisch anzusteu-

ern, um die Feuerlöschanlage im Falle eines emp-
fangenen Feueralarms mittels der angeschlossenen
Auslöseeinrichtung auszulösen.

[0026] Erfindungsgemäß ist die Steuereinheit dazu
eingerichtet, für den Fall, dass kein Feueralarm emp-
fangen wird, wiederholt, insbesondere zyklisch, einen
(konstanten) Prüfstrom zur Überwachung der über
die Zuleitung angeschlossenen Auslöseeinrichtung
einzuprägen sowie eine am Anschluss anliegende
Überwachungsspannung zu erfassen und auf eine
unzulässige Abweichung hin zu überwachen.

[0027] Damit ist der Vorteil verbunden, dass der
schaltungstechnische Aufwand für die Überwachung
der angeschlossenen Auslöseeinrichtung bei der er-
findungsgemäßen Löschsteuerzentrale deutlich ge-
ringer ist. Im einfachsten Fall ist lediglich eine Strom-
quelle bzw. ein ohmscher Widerstand erforderlich,
die bzw. der parallel zu den Schaltkontakten des
Relais geschaltet ist. Die Stromquelle ist derart be-
messen, dass sie einen Strom, typischerweise einen
Gleichstrom, in einem Bereich von 1 bis 20 mA ein-
gespeist. Ein bevorzugter Wert liegt im Bereich von
3 bis 6 mA. Im Falle eines ohmschen Widerstands
ist der Widerstandswert derart bemessen, dass sich
maximal die zuvor genannten Stromwerte einstellen.

[0028] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Löschsteuerzentrale eine an den Schaltkon-
takten des Relais angeschlossene Überwachungs-
einrichtung auf. Sie ist dazu eingerichtet, ein Über-
wachungssignal im Falle (detektierter) geschlossener
Schaltkontakte auszugeben. Die Überwachung kann
mittels einer Widerstandsmesseinrichtung erfolgen.
Alternativ können mit den zur Auslösung vorgesehe-
nen Schaltkontakten weitere Schaltkontakte des Re-
lais, welche mit ersteren Schaltkontakten zwangsge-
führt sind, „abgefragt” werden. In diesem Fall kann ei-
ne Schaltspannung erfasst und ausgewertet werden.

[0029] Weiterhin weist die Löschsteuerzentrale ei-
ne Logikeinheit auf, welche dazu eingerichtet ist, ein
erstes und zweites Steuersignal von der Steuerein-
heit zu empfangen, um darauf basierend ein erstes
und zweites Schaltsignal zum elektrischen Ansteu-
ern des Relais und des Halbleiterbauelements zu er-
zeugen und auszugeben. Die Logikeinheit ist zudem
dazu eingerichtet, das zweite Schaltsignal für das
Halbleiterschaltelement erst dann auszugeben, wenn
das erste Steuersignal und das Überwachungssignal
empfangen werden.

[0030] Durch diese schaltungstechnische Verriege-
lung verringert sich die Wahrscheinlichkeit einer Fehl-
auslösung erheblich.

[0031] Weiterhin kann die Logikeinheit nach einer
weiteren Ausführungsform dazu eingerichtet sein, ei-
ne erste Fehlermeldung an die Steuereinheit auszu-
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geben, wenn ein Überwachungssignal und zugleich
kein erstes Steuersignal empfangen werden. Diese
Fehlermeldung kann dann einem Benutzer akustisch
und/oder optisch angezeigt werden.

[0032] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Löschsteuerzentrale eine Logikeinheit auf,
welche dazu eingerichtet ist, ein erstes, zweites und
drittes Steuersignal von der Steuereinheit zu emp-
fangen, um darauf basierend ein erstes und zweites
Schaltsignal zum elektrischen Ansteuern des Relais
und zum Ansteuern des Halbleiterschaltelements zu
erzeugen und auszugeben. Zudem ist die Logikein-
heit dazu eingerichtet, das zweite Schaltsignal für das
Halbleiterschaltelement erst dann auszugeben, wenn
das dritte Steuersignal und gleichzeitig kein Überwa-
chungssignal empfangen werden.

[0033] Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer
Fehlauslösung weiter verringert.

[0034] Nach einer weiteren Ausführungsform ist die
Funktionalität der Überwachungseinheit und/oder die
der Logikeinheit in der Steuereinheit integriert, wie z.
B. in einem Mikrocontroller oder in einem FPGA. Da-
durch verringert sich der Schaltungsaufwand noch-
mals.

[0035] Einer vorteilhaften Ausführungsform zufolge
ist die Steuereinheit dazu eingerichtet bzw. program-
miert, die am Anschluss anliegende Überwachungs-
spannung zu erfassen und mit einem ersten Ver-
gleichswert zumindest für einen schleichenden Kurz-
schluss und mit einem zweiten Vergleichswert zumin-
dest für einen schleichenden Unterbruch hin zu über-
wachen. Zur Erfassung der Überwachungsspannung
kann die Steuereinheit einen bereits integrierten A/D-
Umsetzer aufweisen. Die Steuereinheit ist dazu ein-
gerichtet bzw. programmiert, im Falle einer jeweiligen
Unter- bzw. Überschreitung eine zweite Fehlermel-
dung an der Löschsteuerzentrale und/oder über eine
Kommunikationsschnittstelle auszugeben.

[0036] Dadurch kann Servicepersonal eine Überprü-
fung der Feuerlöschanlage und insbesondere der
Auslöseeinrichtung vornehmen. Die oben beschrie-
benen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile dieser
Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verständlich
im Zusammenhang mit der folgenden Beschreibung
der Ausführungsbeispiele, die in Verbindung mit den
Zeichnungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen
in schematischer Darstellung

[0037] Fig. 1 eine beispielhafte Löschsteuerzentrale
mit angeschlossener Auslöseeinrichtung gemäß der
Erfindung und

[0038] Fig. 2 den funktionalen Aufbau einer beispiel-
haften Logikeinheit für die erfindungsgemäße Über-
wachung.

[0039] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Löschsteuer-
zentrale EST mit angeschlossener Auslöseeinrich-
tung AE gemäß der Erfindung. Die Löschsteuerzen-
trale EST weist einen elektrischen Anschluss AN auf,
an dem eine Auslöseeinrichtung AE angeschlossen
ist.

[0040] Eine derartige elektrisch auslösbare Auslö-
seeinrichtung AE ist z. B. ein Magnetventil V oder ein
pyrotechnischer Auslöser PYR. Ein pyrotechnischer
Auslöser PYR ist eine elektrisch zündbare Spreng-
kapsel, wie sie in ähnlicher Weise beim Betätigen ei-
nes Airbags in einem Kraftfahrzeug eingesetzt wird.
Durch die dann erfolgte Druckentwicklung wird ein
Stößel im Flaschenventil des Löschmittelbehälters
bewegt, um das Ausströmen des unter Druck stehen-
den Löschmittels freizugeben.

[0041] Mit RL ist der ohmsche Widerstand einer nicht
weiter bezeichneten Zuleitung symbolisiert. Eine sol-
che Zuleitung kann mehrere Meter bis 100 Meter lang
sein. Entsprechend nimmt der ohmsche Widerstand
bei gleichem Leiterquerschnitt der Zuleitung zu.

[0042] Die gezeigte Löschsteuerzentrale EST weist
beispielhaft einen einzigen Auslösekanal K1 auf. Sie
ist daher eine Einbereichs-Löschsteuerzentrale.

[0043] Ist die Löschsteuerzentrale EST als Mehrbe-
reichs-Löschsteuerzentrale ausgebildet, so ist die zu-
mindest eine angeschlossene Auslöseeinrichtung AE
gemäß dem Standard VdS 2496, Kap. 4.3.2, über ei-
nen redundanten Leitungsweg zu betreiben. In die-
sem Fall weist die gezeigte Löschsteuerzentrale EST
zwei Auslösekanäle K1, K2 auf, um die angeschlos-
sene Auslöseeinrichtung AE parallel auszulösen. Um
das Übergreifen eines Kurzschlusses oder einer Un-
terbrechung bei einer der beiden Zuleitung auf die an-
dere Zuleitung zu verhindern, sind Entkopplungsdi-
oden D erforderlich, die in der jeweiligen Zuleitung in
Reihe zur gemeinsamen Auslöseeinrichtung AE ge-
schaltet sind.

[0044] Im Beispiel der Fig. 1 weist die Löschsteuer-
zentrale EST einen Mikrocontroller als Steuereinheit
CTR sowie eine separate Überwachungseinrichtung
UE und eine separate Logikeinheit LE auf. Mit APP
ist ein Computerprogramm bezeichnet, das auf der
Steuereinheit CTR ausgeführt wird. Dieses Compu-
terprogramm APP repräsentiert eine Löschapplikati-
on. Die Überwachungseinrichtung UE ist zur Über-
wachung der Schaltkontakte eines elektromechani-
schen Relais R auf ein ordnungsgemäßes Schließen
hin eingerichtet. Sie gibt ein entsprechendes Überwa-
chungssignal KG aus, welches der Logikeinheit LE z.
B. als binäres Digitalsignal bereitgestellt wird. Die Lo-
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gikeinheit LE ist eingerichtet, um ein erstes, zweites
und drittes Steuersignal C1, C2, C3 von der Steuer-
einheit CTR zu empfangen. Sie erzeugt dann darauf
basierend ein erstes und zweites Schaltsignal S1, S2
zum elektrischen Ansteuern des Relais R sowie eines
Halbleiterschaltelements FET. Letzteres ist beispiel-
haft ein Schalttransistor (FET), der in Reihe zum Re-
lais R und in Reihe zum elektrischen Anschluss AN
mit der über die Zuleitung angeschlossenen Auslö-
seeinrichtung AE geschaltet ist. Der funktionale Auf-
bau einer beispielhaften Logikeinheit LE ist in der
nachfolgenden Fig. 2 im Detail beschrieben.

[0045] Zum Auslösen der angeschlossenen Auslö-
seeinrichtung AE ist die Reihenschaltung aus Re-
lais R, aus dem Anschluss AN mit der über die Zu-
leitung angeschlossenen Auslöseeinrichtung AE und
aus dem Halbleiterschaltelement FET an einer erste
Versorgungsspannungsebene V+ und an eine zwei-
te Versorgungsspannungsebene V– angeschlossen.
Die zwischen den beiden Versorgungsspannungs-
ebenen anliegende Spannung liegt typischerweise im
Bereich von 12 bis 36 Volt. Die Spannung ist so fest-
gelegt, dass beim Schließen der beiden Schaltele-
mente R, FET ein Auslösestrom iAE bereitgestellt
werden kann, um zuverlässig die Auslöseeinrichtung
AE auszulösen. Die Stromstärkewerte für den Auslö-
sestrom iAE liegen typischerweise in einem Bereich
von 0,5 bis 2 Ampere.

[0046] Zur Überwachung der angeschlossenen Aus-
löseeinrichtung AE weist die Löschsteuerzentrale
EST eine (Konstant-)Stromquelle IQ auf, die ein-
gerichtet ist, um einen Prüfstrom iP in die Auslö-
seeinrichtung AE über die Zuleitung einzuprägen. Die
Stromquelle IQ kann in ihrer technischen Ausführung
z. B. ein Stromregler oder im einfachsten Fall ein
ohmscher Widerstand sein. Der Prüfstrom iP wird im
Beispiel der vorliegenden Fig. 1 parallel zu den bei-
den Schaltkontakten des Relais R eingespeist. Al-
ternativ kann er auch an den Klemmen des elektri-
schen Anschlusses AN eingespeist werden. Wesent-
lich ist dabei, dass der von der Stromquelle IQ bereit-
gestellte Prüfstrom iP einen maximalen Stromstärke-
wert aufweist, der deutlich unterhalb des Stromstär-
kewerts für den Auslösestrom iAE ist. Er ist vorzugs-
weise mindestens zwei Größenordnungen unterhalb
des Auslösestromstärkenwerts. Vorzugsweise weist
der Prüfstrom iP Stromstärkewerte im Bereich von
wenigen Milliampere, insbesondere in einem Bereich
von 3 bis 6 mA auf.

[0047] Erfindungsgemäß wird das Halbleiterschalt-
element FET für den Fall, dass kein Feueralarm AL
empfangen wird, wiederholt, insbesondere zyklisch,
durch die Löschsteuerzentrale EST angesteuert, um
einen Prüfstrom iP zur Überwachung der angeschlos-
senen Auslöseeinrichtung AE über die Zuleitung ein-
zuprägen. Somit wird das bereits „sowieso” vorhan-
dene Halbleiterschaltelement FET zusätzlich dazu

verwendet, um neben der Auslösung der Auslöseein-
richtung AE bei Feueralarm AL auch zyklisch und
im Vergleich zum Relais R verschleißfrei den Prüf-
strom iP in die Auslöseeinrichtung AE über die Zu-
leitung aufzuschalten. Die Aufschaltung erfolgt mehr-
mals pro Sekunde, wie z. B. alle 250 ms, und mit einer
Pulsdauer vorzugsweise in einem Bereich von 10 bis
30 ms. Durch das günstige Verhältnis von Einschalt-
zeit zur Ausschaltzeit ist der gemittelte Strombedarf
für die Überwachung vergleichsweise gering.

[0048] Der Mikrocontroller CTR, auf dem die Lösch-
applikation APP ausgeführt wird, ist dazu eingerichtet
bzw. programmiert, über eine angeschlossene Kom-
munikationsschnittstelle BUS, wie z. B. über eine P2-
Busschnittstelle, einen Feueralarm AL zu empfan-
gen. Ist dies der Fall, so gibt der Mikrocontroller CTR
eine akustische und/oder optische Alarmierung im zu
flutenden Bereich aus, um gegebenenfalls dort an-
wesende Personen zum Verlassen dieses Bereichs
aufzufordern. Nach Ablauf einer vorgegebenen Ver-
zögerungszeit, wie z. B. von 10 Sekunden, gibt der
Mikrocontroller CTR das erste und zweite Steuersi-
gnal C1, C2 aus. Beide Signale C1, C2 werden im
Wesentlichen gleichzeitig ausgegeben, wie z. B. als
binäres Digitalsignal. Sie gelangen zur Logikeinheit
LE, welche darauf basierend zwei Schaltsignale S1,
S2 zur elektrischen Ansteuerung des Relais R sowie
des Halbleiterschaltelements FET erzeugt und aus-
gibt.

[0049] Im ordnungsgemäßen Zustand schließen
dann beide Schaltmittel R, FET, und die angeschlos-
sene Auslöseeinrichtung AE wird durch den dann
durch diese fließenden Auslösestrom iAE ausgelöst.
Dabei wird für den Fall, dass die Schaltkontakte des
Relais R schließen, obwohl das Relais R durch die
Löschsteuerzentrale EST nicht angesteuert wird, ei-
ne erste Fehlermeldung FK ausgegeben. Diese Mel-
dung FK kann direkt an der Löschsteuerzentrale EST
z. B. optisch und/oder akustisch ausgegeben werden.
Sie kann alternativ oder zusätzlich mit Datum und
Uhrzeit in der Löschsteuerzentrale EST protokolliert
und/oder über die Kommunikationsschnittstelle BUS
ausgegeben werden, wie z. B. an eine übergeordne-
te Zentrale.

[0050] Während der Überwachung der Auslöseein-
richtung AE wird ein konstanter Prüfstrom iP über die
Zuleitung mit der Auslöseeinrichtung AE eingeprägt.
Es fällt über dieser Zuleitung eine Überwachungs-
spannung UM ab. Weicht diese in unzulässiger Wei-
se von einem vorgegebenen Vergleichswert ab, so
wird eine zweite Fehlermeldung FL ausgegeben. De-
ren Ausgabe erfolgt analog zur Ausgabe der ersten
Fehlermeldung F.

[0051] Die Erfassung der an der Zuleitung abfallen-
den Überwachungsspannung UM erfolgt im Beispiel
der Fig. 1 mittels einer Spannungsmesseinrichtung



DE 10 2016 217 909 B3    2018.03.01

7/10

MS. Diese setzt die erfasste Überwachungsspan-
nung UM in eine geeignete Messspannung UM, um,
welche zur elektronischen Weiterverarbeitung geeig-
net ist. Im vorliegenden Beispiel wird die am elek-
trischen Anschluss AN anliegende Überwachungs-
spannung UM mittels eines Spannungsteilers MS auf
eine elektrische Spannung UM, umgesetzt, die nur ei-
nen Bruchteil der erfassten Überwachungsspannung
UM beträgt. Diese wird durch einen bereits im Mi-
krocontroller CTR integrierten A/D-Umsetzer ADC in
entsprechende digitale Messwerte M umgesetzt und
durch den Mikrocontroller CTR zur Überwachung auf
eine unzulässige Abweichung hin überwacht. Hier-
zu sind im Mikrocontroller CTR entsprechende digi-
tale Vergleichswerte hinterlegt. Unterschreitet wäh-
rend des Einprägens des konstanten Prüfstroms iP
der zugeordnete digitale Messwert M einen ersten
Vergleichswert, so ist dies eine Indiz auf einen schlei-
chenden Kurzschluss. Unterschreitet dagegen der
zugeordnete digitale Messwert M einen dritten Ver-
gleichswert, der betragsmäßig deutlich kleiner ist als
der erste Vergleichswert, so ist dies eine Indiz auf ei-
nen (harten) Kurzschluss. Überschreitet der zugeord-
nete digitale Messwert M einen zweiten Vergleichs-
wert, so ist dies ein Indiz für eine (schleichende)
Leitungsunterbrechung, da durch die Zunahme des
ohmschen Widerstands entlang der Zuleitung eine
größere elektrische Spannung abfällt. Überschreitet
dagegen der zugeordnete digitale Messwert M ei-
nen vierten Vergleichswert, der betragsmäßig deut-
lich größer ist als der zweite Vergleichswert, so ist
dies eine Indiz auf eine vollständige Leitungsunter-
brechung.

[0052] Fig. 2 zeigt den funktionalen Aufbau einer
beispielhaften Logikeinheit LE für die erfindungsge-
mäße Überwachung im Detail. Die gezeigte Schal-
tungslogik kann auch durch entsprechende Pro-
grammschritte nachgebildet und im Mikrocontroller
CTR mit ausgeführt werden. Sie kann auch als solche
in einem FPGA mit integriert sein.

[0053] Bei Vorliegen eines Feueralarms AL werden
nach Ablauf einer vorgegebenen Verzögerungszeit
beide Steuersignale C1, C2 mit einem Logikpegel
„1” vom Mikrocontroller CTR ausgegeben und durch
die Logikeinheit LE empfangen. Das erste Steuersi-
gnal C1 wird intern aufbereitet, wie z. B. mittels ei-
nes nicht weiter bezeichneten Transistors verstärkt,
und als elektrisches Schaltsignal S1 an das Relais
R ausgegeben. Schließt dieses, so empfängt die Lo-
gikeinheit LE von der Überwachungseinrichtung AE
ein Überwachungssignal KG mit dem Logikpegel „1”.
Dieses Überwachungssignal KG verriegelt zunächst
das dritte Steuersignal C3 über den invertierenden
Eingang des unteren UND-Glieds. Dadurch gelangt
das zyklisch gepulste dritte Steuersignal C3, welches
zum zyklischen Ansteuern des Halbleiterschaltele-
ments FET zum Einprägen eines entsprechend ge-
pulsten Prüfstroms iP vorgesehen ist, nicht über das

unter UND-Glied und auch nicht über das nachfol-
gend ODER-Glied zum zweiten Schaltsignal S2.

[0054] An den beiden Eingängen des mittleren UND-
Glieds liegt nun jeweils ein Logikpegel „1” an. Das
UND-Glied gibt folglich einen Logikpegel „1” am
Ausgang aus, und das nachfolgende ODER-Glied
gibt den Logikpegel „1” als zweites Schaltsignal 2
aus. Das Halbleiterschaltelement FET schaltet dann
durch.

[0055] Für den Fall, dass die Schaltkontakte des Re-
lais R gemäß der Erfindung schließen, obwohl kein
erstes Steuersignal S1 ausgegeben wird, gibt der Lo-
gikblock LE eine erste Fehlermeldung FK mit dem Lo-
gikpegel „1” aus. In diesem Fall liegt an beiden Ein-
gängen des oberen UND-Glieds ein Logikpegel „1”
an.

[0056] Für den Fall, dass kein Feueralarm AL vor-
liegt, empfängt der Logikblock LE jeweils einen Logik-
pegel „0” für die beiden Schaltsignale C1, C2. Es wird
dann das zyklisch gepulste dritte Steuersignal C3 als
Schaltsignal S2 für das Halbleiterschaltelement FET
weitergegeben, wenn das Überwachungssignal KG
den Logikpegel „0” aufweist, d. h. wenn die Relais-
kontakte geöffnet sind.

Bezugszeichenliste

ADC Analog-/Digital-Umsetzer
AE Auslöseeinrichtung
AL Feueralarm, Alarmmeldung, Lösch-

befehl
AN Anschlüsse
APP Applikation, Programm, Computer-

programm
BUS Kommunikationsschnittstelle
C1 erstes Steuersignal
C2 zweites Steuersignal
C3 drittes Steuersignal
CTR Steuereinheit, Mikrocontroller
D Diode, Siliziumdiode
EST Löschsteuerzentrale
FET zweites Schaltelement, Halbleiter-

schaltelement, Schalttransistor,
FET

FK erste Fehlermeldung
FL zweite Fehlermeldung
iAE Auslösestrom
iP Prüfstrom
IQ Stromquelle, Prüfstromquelle, Kon-

stantstromquelle
K1 erster Kanal
K2 zweiter Kanal
KG Überwachungssignal
LE Logikeinheit
M digitale Messwerte, Spannungs-

messwerte
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MS Spannungsmesseinrichtung, Span-
nungsteiler

PYR pyrotechnischer Auslöser, Spreng-
kapsel

R erstes Schaltelement, Relais
RL ohmscher Leitungswiderstand, Zu-

leitungswiderstand
S1 erstes Schaltsignal
S2 zweites Schaltsignal
UE Überwachungseinrichtung
UM Überwachungsspannung
UM' Messspannung
V Magnetventil
V+,V– Versorgungsspannung

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung einer Auslöseein-
richtung (AE) einer Feuerlöschanlage, wobei die Aus-
löseeinrichtung (AE) über eine Zuleitung an einer
Löschsteuerzentrale (EST) angeschlossen ist, wo-
bei die Auslöseeinrichtung (AE) bei einem empfange-
nen Feueralarm (AL) durch die Löschsteuerzentrale
(EST) mittels eines elektromechanischen Relais (R)
ausgelöst wird, wobei in Reihe zum Relais (R) ein
Halbleiterschaltelement (FET) geschaltet ist, um eine
Fehlauslösung der Auslöseeinrichtung (AE) aufgrund
einer mechanischen Einwirkung auf das elektrome-
chanische Relais (R) zu vermeiden, wobei die Aus-
lösung erst dann erfolgt, wenn beide Schaltelemen-
te (R, FET) zum Schließen angesteuert werden, und
wobei das Halbleiterschaltelement (FET) für den Fall,
dass kein Feueralarm (AL) empfangen wird, wieder-
holt durch die Löschsteuerzentrale (EST) angesteu-
ert wird, um einen Prüfstrom (iP) zur Überwachung
der angeschlossenen Auslöseeinrichtung (AE) über
die Zuleitung einzuprägen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Schalt-
kontakte des Relais (R) durch die Löschsteuerzen-
trale (EST) auf ein Schließen hin überwacht wer-
den und wobei eine erste Fehlermeldung (FK) ausge-
geben wird, wenn ein Schließen der Schaltkontakte
des Relais (R) gemeldet wird, obwohl das Relais (R)
durch die Löschsteuerzentrale (EST) nicht angesteu-
ert wird.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Schaltkontakte des Relais (R) durch die Löschsteuer-
zentrale (EST) auf ein Schließen hin überwacht wer-
den und wobei eine mögliche Ansteuerung des Halb-
leiterschaltelements (FET) zum Schließen des Halb-
leiterschaltelements (FET) unterbunden wird, wenn
ein Schließen der Schaltkontakte des Relais (R) ge-
meldet wird, obwohl das Relais (R) durch die Lösch-
steuerzentrale (EST) nicht angesteuert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, wobei eine zweite Fehlermeldung (FL) ausgege-
ben wird, wenn eine über der Zuleitung mit der Aus-

löseeinrichtung (AE) abfallende Überwachungsspan-
nung (UM) in unzulässiger Weise von einem vorgege-
benen Vergleichswert abweicht.

5.  Löschsteuerzentrale zum Auslösen einer Feuer-
löschanlage mittels einer an der Löschsteuerzentra-
le über eine Zuleitung angeschlossenen Auslöseein-
richtung (AE) zum Auslösen der Feuerlöschanlage,
wobei die Löschsteuerzentrale aufweist
– eine elektronische Steuereinheit (CTR),
– einen Eingang (BUS) zum Empfang eines Feuer-
alarms (AL),
– eine erste und zweite Versorgungsspannungsebe-
ne (V+, V–),
– ein Relais (R),
– ein Halbleiterschaltelement (FET),
– einen elektrischen Anschluss (AN) zum Anschlie-
ßen der Zuleitung mit der Auslöseeinrichtung (AE),
– eine Stromquelle (IQ) zum Einprägen eines Prüf-
stroms (iP) in die angeschlossene Zuleitung mit der
Auslöseeinrichtung (AE) über den elektrischen An-
schluss (AN),
– eine Spannungsmesseinrichtung (MS) zum Erfas-
sen einer am Anschluss (AN) anliegenden Überwa-
chungsspannung (UM),
– wobei zwischen der ersten und zweiten Versor-
gungsspannungsebene (V+, V–) eine Reihenschal-
tung aus dem Relais (R), aus dem Halbleiterschalt-
element (FET) und aus dem elektrischen Anschluss
(AN) geschaltet ist,
– wobei die Steuereinheit (CTR) dazu eingerichtet ist,
das Relais (R) und das Halbleiterschaltelement (FET)
zum Schließen elektrisch anzusteuern, um die Feu-
erlöschanlage im Falle eines empfangenen Feuer-
alarms (AL) mittels der angeschlossenen Auslöseein-
richtung (AE) auszulösen, und
– wobei die Steuereinheit (CTR) dazu eingerichtet
ist, für den Fall, dass kein Feueralarm (AL) empfan-
gen wird, wiederholt einen Prüfstrom (iP) zur Über-
wachung der über die Zuleitung angeschlossenen
Auslöseeinrichtung (AE) einzuprägen sowie die am
Anschluss (AN) anliegende Überwachungsspannung
(UM) zu erfassen und auf eine unzulässige Abwei-
chung hin zu überwachen.

6.  Löschsteuerzentrale nach Anspruch 5, welche
aufweist
– eine an den Schaltkontakten des Relais (R) an-
geschlossene Überwachungseinrichtung (UE), wobei
die Überwachungseinrichtung (UE) dazu eingerichtet
ist, ein Überwachungssignal (KG) im Falle geschlos-
sener Schaltkontakte auszugeben, und
– eine Logikeinheit (LE), welche dazu eingerichtet
ist, ein erstes und zweites Steuersignal (C1, C2) von
der Steuereinheit (CTR) zu empfangen, um darauf
basierend ein erstes und zweites Schaltsignal (S1,
S2) zum elektrischen Ansteuern des Relais (R) und
des Halbleiterschaltelements (FET) zu erzeugen und
auszugeben, und wobei die Logikeinheit (LE) zudem
dazu eingerichtet ist, das zweite Schaltsignal (S2) für
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das Halbleiterschaltelement (FET) erst dann auszu-
geben, wenn das erste Steuersignal (C1) und das
Überwachungssignal (KG) empfangen werden.

7.    Löschsteuerzentrale nach Anspruch 6, wobei
die Logikeinheit (LE) dazu eingerichtet ist, eine erste
Fehlermeldung (FK) an die Steuereinheit (CTR) aus-
zugeben, wenn ein Überwachungssignal (KG) und
zugleich kein erstes Steuersignal (C1) empfangen
werden.

8.   Löschsteuerzentrale nach Anspruch 6 oder 7,
wobei die Löschsteuerzentrale eine Logikeinheit (LE)
aufweist,
– welche dazu eingerichtet ist, ein erstes, zweites und
drittes Steuersignal (C1, C2, C3) von der Steuerein-
heit (CTR) zu empfangen, um darauf basierend ein
erstes und zweites Schaltsignal (S1, S2) zum elektri-
schen Ansteuern des Relais (R) und zum Ansteuern
des Halbleiterschaltelements (FET) zu erzeugen und
auszugeben, und
– welche zudem dazu eingerichtet ist, das zwei-
te Schaltsignal (S2) für das Halbleiterschaltelement
(FET) erst dann auszugeben, falls das dritte Steuersi-
gnal (C3) und gleichzeitig kein Überwachungssignal
(KG) empfangen werden.

9.   Löschsteuerzentrale nach Anspruch 6, 7 oder
8, wobei die Funktionalität der Überwachungseinheit
(UE) und/oder die der Logikeinheit (LE) in der Steu-
ereinheit (CTR) integriert ist.

10.  Löschsteuerzentrale nach einem der Ansprü-
che 5 bis 9, wobei die Steuereinheit (CTR) dazu ein-
gerichtet ist, die am Anschluss (AN) anliegende Über-
wachungsspannung (UM) zu erfassen und mit einem
ersten Vergleichswert zumindest für einen schlei-
chenden Kurzschluss und mit einem zweiten Ver-
gleichswert zumindest für eine schleichende Unter-
brechung hin zu überwachen, und wobei die Steu-
ereinheit (CTR) dazu eingerichtet ist, im Falle einer
jeweiligen Unter- bzw. Überschreitung eine zweite
Fehlermeldung (FL) an der Löschsteuerzentrale und/
oder über eine Kommunikationsschnittstelle (BUS)
auszugeben.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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